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Liebe Landservice-BetriebsleiterInnen, 
ergänzend zur gestrigen Mail haben wir Ihnen weitere aktuelle Informationen im Hinblick 
auf die Corona-Krise zusammengestellt.  
 
 

Ein Plan für die Krise 
 

Die Ausgangslage 
Landservice-Betriebe, darunter Ferienhöfe, Reiter- und Freizeithöfe, unter anderem mit 
bauerhofpädagogischen Angeboten oder Bauernhofcafés geraten jetzt in eine schwierige, 
geschäftliche Situation. Sie erleiden auf unbestimmte Zeit Umsatzausfälle. Prognosen, die 
die Zukunft betreffen, sind derzeit nicht seriös abzugeben. 

 
Das ist zu tun 
Jetzt heißt es unternehmerisch zu handeln. Dazu ist ein Plan zu entwerfen, der den Weg 
durch die Krise weist. Dazu müssen zuallererst Fakten zusammengetragen werden. 
 

1. Zahlen ermitteln, mit welchem Umsatzverlust (Hochrechnung) und fortlaufenden 
Kosten in den nächsten Monaten zu rechnen ist. 

2. Alle Belege sammeln bzw. zusammenstellen mit denen die Höhe der Ausfälle 
belegt werden können. 

3. Alle Einsparmaßnahmen prüfen: schnell und strikt herunterfahren. Dazu zählen 
auch die Personalkosten. 

4. Wo können Bestellungen gestoppt werden? Was ist notwendig und bezahlbar? 
5. Mit der sinkenden Kapazitätsauslastung werden sich die fixen Kosten nicht 

adäquat zurückfahren lassen. 

 
Finanzielle Entschädigungen 
Eine finanzielle Entschädigung für angeordnete Betriebsschließungen erscheint nach 
aktueller Rechtslage unwahrscheinlich, so wird vom Noeer Corona Crisis Center berichtet: 
Die konkrete Ausführung zu dieser Aussage ist an dieser Stelle nachzulesen:  
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/entschadigungen-fur-betriebsschliessungen-
nach-aktueller-rechtslage-unwahrscheinlich 



Stattdessen werden Steuererleichterungen oder Kredithilfen gewährt. Ob Transfer-
leistungen geleistet werden, kann zum heutigen Tag (19.03.20) nicht beantwortet werden. 
 
Wichtiger Hinweis: 
„Die Landesregierung empfiehlt Unternehmen, sich so früh wie möglich zu melden. Bei 
notwendigen Überbrückungsfinanzierungen sollten Sie außerdem früh das Gespräch mit 
der Hausbank suchen, denn die Vergabe von Bürgschaften, Haftungsfreistellungen und 
günstigen Krediten erfordert immer die Begleitung durch eine Hausbank.“ 
Quelle: https://www.handwerksblatt.de/themen-specials/lassen-sie-sich-nicht-anstecken/corona-diese-hilfen-geben-die-
bundeslaendern-den-betrieben 

 
 

Plan umsetzen 
 

1. Rücksprache mit Ihrem betreuenden Steuerberater halten, ob … 
• eine Ermäßigung der Steuervorauszahlung beim Finanzamt beantragt werden kann  
• fällige Steuerzahlungen schnell und unkompliziert gestundet werden können 
• vorübergehend auf Vollstreckungsmaßnahmen verzichtet wird 

 
Antragsformulare finden sich auf der Formularseite von Elster (www.elster.de) 
Bei der Beantragung ist ein Nachweis zu erbringen, der den Auftragsrückgang und die 
Stornierungen dokumentiert oder nachweist, dass die Betriebsschließung angeordnet 
wurde. Fundstelle für die Anordnung zur Betriebsschließung (Stand 17.03.20) hier: 
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/200317_fortschreibung_der_erlasse_15._und_17.03.2020_kontaktreduzierende_massnahmen.pdf 

 
2. Kredithilfen beantragen 
Ihre Ansprechpartner sind Ihr Steuerberater und Ihre Hausbank. 
 

Kredithilfen stellen folgende Institutionen zur Verfügung: 
 
a. Landwirtschaftliche Rentenbank 
Aktuell bietet die landwirtschaftliche Rentenbank ab sofort Liquiditätssicherungsdarlehen 
an. Unternehmen der Landwirtschaft, des Weinbaus und des Gartenbaus können die 
Darlehen der Rentenbank für die Deckung ihres Liquiditätsbedarfs bei ihrer Hausbank 
beantragen. Im Antrag auf ein Refinanzierungsdarlehen reicht eine entsprechende 
Begründung aus, warum der Liquiditätsbedarf durch die Corona-Krise ausgelöst wird.  
 
Die Programmbedingungen und das jeweils aktuelle Konditionenrundschreiben finden Sie 
im Internet unter www.rentenbank.de.  
Service-Nummer für Kreditanfragen: 069 2107-700 
 
b. NRW. BANK Universalkredit 
Die Fördernehmer sind: Gewerbliche Unternehmen; Freie Berufe; Existenzgründer/-innen 
Weiterführende Links: 
https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-
produkte/NRWBANKUniversalkredit/15260/nrwbankproduktdetail.html 
https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-ansprechpartner 
NRW.BANK Hauptsitz Düsseldorf Telefon: 0211 91741-0 



NRW.BANK Hauptsitz Münster Telefon: 0251 91741-0 
 
c. Die kfw-Bank 
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-
Unternehmen.html 
 
d. Laut Mitteilung von NTV am 19.03.20 plant die Bundesregierung ein Hilfspaket  
von insgesamt bis zu 50 Milliarden Euro für Solo-Selbstständige und andere Kleinstfirmen 
in Form von direkten Zuschüssen und Darlehen. Bitte verfolgen Sie die Pressemeldungen. 
Quelle: https://www.n-tv.de/21653838 

 
 

3. Beratung durch die Landwirtschaftskammer NRW 
Die BeraterInnen der Landwirtschaftskammer NRW können betroffene Landwirte und 
Gärtner im Rahmen einer Initiative zum Erhalt existenzgefährdeter Betriebe beratend 
unterstützen. Telefon: 0251 2376 -380 oder -321  
 
Redaktion: Landwirtschaftskammer NRW, Birgit Jacquemin, Landservice-Regionalvermarktung; 
Stand 19.03.20 
Die Inhalte dieses Dokuments dienen der allgemeinen Information.  
Sie stellen keine Rechtsberatung dar. 

 

---------------------------------------------------- 
 

NEU: Der Landservice-Marktplatz 

- Mit kreativen Ideen die Krise mildern - 
 

Auf dem Landservice-Marktplatz, den Sie unter www.landservice-marktplatz.de aufrufen 
können, finden Sie Impulse und Anregungen für kreative Ideen, die im Alltag der 
Landservice-Betrieben sofort umgesetzt werden können. Die Vorschläge sollen der 
Absatzförderung dienen, um gemeinsam die schwierigen Zeiten zu tragen. 
Das Landservice-Beraterinnen-Team recherchiert und trägt zusammen, was Sie bei der 
Bewältigung der Corona-Krise unterstützen könnte. Jetzt gilt es mit vielen Köpfen zu 
denken und gemeinsam aktuelle Informationen, Ideen und Tipps zusammenzutragen. 
Sie können ab sofort mitmachen: rufen Sie an oder schicken Sie eine Mail, wenn Sie 
Vorschläge beisteuern wollen.  
Selbstverständlich werden alle Anmerkungen vertraulich behandelt und anonym 
veröffentlicht.  
Sie erreichen Birgit Jacquemin unter  
Tel. 0251 2376 380 oder birgit.jacquemin@lwk.nrw.de 
 
Sobald wir zu alten Gewohnheiten zurückkehren können, wandelt sich der Marktplatz. Er 
wird zu einer virtuellen Ideenbörse, der den Austausch und das Netzwerk miteinander 
stärkt. Das ist ein guter Zeitpunkt, um unser Augenmerk auf Innovationen und tolle 
Produktideen zu richten. Wir informieren Sie rechtzeitig über diesen Zeitpunkt. 

https://www.landservice.de/ls/marktplatz
mailto:birgit.jacquemin@lwk.nrw.de


Informationen speziell für Landservice-Betriebe rund um LANDSERVICE-
NRW.de erreichen Sie auf den Internetseiten der 
Landwirtschaftskammer über diesen Link: LANDSERVICE-NRW 

Dieser Newsletter wird Ihnen ausschließlich mit Ihrem Einverständnis 
zugesandt. 
Wollen Sie die LANDSERVICE@NACHRICHTEN in Zukunft nicht mehr 
erhalten, klicken Sie bitte hier.  

Herzliche Grüße von Ihrem Landservice-Team! 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
Fachbereich 52 - Landservice, Regionalvermarktung 
Nevinghoff 40 

48147 Münster 
Telefon: 0251 2376-305 
Fax: 0251 2376-432 
E-Mail: landservice@lwk.nrw.de  
www.landwirtschaftskammer.de 
www.landservice-nrw.de  
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